
 

Auszug aus den Besondere Bedingungen und Risikobesc hreibungen für die 
Haftpflichtversicherung von IT-Dienstleistern  (AH682_0_201212) 

 
1.5 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 
1.5.1 Auslandsschäden 

1.5.1.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Versicherungsfällen 

a) im Ausland aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und Märkten; 

b) im Ausland durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin 
geliefert hat oder hat liefern lassen. Für zur Verfügung gestellte Daten (z.B. Downloading über das Internet) 
sowie für die sonstigen in Ziff.1.1.2 genannten Tätigkeiten gilt ausschließlich die Sonderregelung (siehe d)); 

c) im Ausland durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische Ausland geliefert hat, hat liefern 
lassen oder die dorthin gelangt sind sowie durch in Europa erbrachte IT-Leistungen i. S. der Ziff.1.1.1. Für zur 
Verfügung gestellte Daten (z. B. Downloading über das Internet) sowie für die sonstigen in Ziff.1.1.2 
genannten Tätigkeiten gilt ausschließlich die Sonderregelung (siehe d)); 

d) im europäischen Ausland durch zur Verfügung gestellte Daten (z. B. Downloading über das Internet) sowie 
durch die sonstigen in Ziff.1.1.2 genannten Tätigkeiten; 

e) im Ausland aus in Europa durchgeführten Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten (auch Inspektion, 
Kundendienst und Fernwartung/-pflege, letzteres auch abweichend von d)). 

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger u. dgl. sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder 
Leistungsrisikos auf Länder außerhalb Europas. Gleiches gilt für Versicherungsfälle im außereuropäischen 
Ausland durch zur Verfügung gestellte Daten (z. B. Downloading über das Internet) sowie durch die sonstigen in 
Ziff.1.1.2 genannten Tätigkeiten.) 

1.5.1.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland 
eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.  
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziff.1.2 
genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff.7.9 AHB). 

b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

c) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach 
Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

1.5.1.3 Abweichend von Ziff. 6.5 AHB werden folgende Kosten und Aufwendungen als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet: 

a) gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Anspruchsabwehr; Kosten in diesem Sinne sind Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 

b) Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls 
sowie Schadenermittlungskosten, soweit diese Aufwendungen oder Kosten nicht auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

1.5.1.4 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien und 
Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt: 

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10%, mindestens 5.000EUR, höchstens 
25.000EUR, Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. 

1.5.1.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

1.5.2 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

1.5.2.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

a) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

b) nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhangstehenden Regressansprüchen nach 
Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 



 

1.5.2.2 Abweichend von Ziff. 6.5 AHB werden folgende Kosten und Aufwendungen als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet: 

a) gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Anspruchsabwehr; Kosten in diesem Sinne sind Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 

b) Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls 
sowie Schadenermittlungskosten, soweit diese Aufwendungen oder Kosten nicht auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

1.5.2.3 Bei Versicherungsfällen, die in den USA/US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden, gilt: 

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10%, mindestens 5.000EUR, höchstens 
25.000EUR, Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. 

1.5.2.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 


